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Verordnung 
vom 30. September 2008 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
zum Gesetz über die Krankenversicherung 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes vom 24. November 1971 
über die Krankenversicherung (KVG), LGBl. 1971 Nr. 50, in der gelten-
den Fassung, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 14. März 2000 zum Gesetz über die Kranken-
versicherung (KVV), LGBl. 2000 Nr. 74, in der geltenden Fassung, wird 
wie folgt abgeändert: 

Art. 59b 

Leistungen von Logopäden 

1) Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt Leistun-
gen der Logopädie, wenn diese auf ärztliche Anordnung hin von Logo-
päden aufgrund von Störungen der Sprache, der Artikulation, der Stim-
me, des Redeflusses oder des Schluckens erbracht werden, soweit die 
Störungen zurückzuführen sind auf: 
a) organische Hirnschädigungen mit infektiöser, traumatischer, chirur-

gisch-postoperativer, toxischer, tumoraler oder vaskulärer Ursache; 
b) phoniatrische Leiden (z.B. partielle oder totale Missbildung der Lip-

pen, des Gaumens und des Kiefers; Störungen der Beweglichkeit der 
Zunge und der Mundmuskulatur oder des Gaumensegels mit infek-
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tiöser, traumatischer oder chirurgisch-postoperativer Ursache; hypo-
kinetische oder hyperkinetische funktionelle Dysphonie; Störungen 
der Larynxfunktion, des Redeflusses oder des Schluckens mit infek-
tiöser, traumatischer, neurogener, funktioneller oder chirurgisch-post-
operativer Ursache). 

2) Die ärztliche Anordnung kann höchstens zwölf Sitzungen, bei einer 
Behandlung von einer schweren Aphasie 60 einstündige Sitzungen pro 
Jahr, umfassen. Für die Übernahme von weiteren Sitzungen ist eine neue 
ärztliche Anordnung erforderlich. Die Behandlung hat innert einem 
Monat seit Ausstellung der ärztlichen Anordnung zu beginnen. 

3) Soll die logopädische Therapie - ausgenommen bei einer schweren 
Aphasie - nach einer Behandlung, die 36 Sitzungen umfasst hat, zu Las-
ten der Versicherung fortgesetzt werden, so hat der behandelnde Arzt 
dem Vertrauensarzt zu berichten und einen begründeten Vorschlag über 
die Fortsetzung der Therapie zu unterbreiten. Der Vertrauensarzt prüft 
den Vorschlag und beantragt, ob und in welchem Umfang die logopädi-
sche Therapie zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
fortgesetzt werden kann. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


